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DE-ÖKO-060: QAL GmbH, Am Branden 6b, 85256 Vierkirchen, E-Mail: oeko@qal-gmbh.de  
 

Name und Anschrift des Öko-Betriebes Telefon, E-Mail  

      

      

      

      

      

Öko-Betriebsnummer:       

 

Betreiber der Biogasanlage Telefon, E-Mail  

      

      

      

      

      

 

Menge an Biogasgülle: ________________ (m3) 

Nährstoffgehalt (und ggf. Schwermetallgehalt) gem. beiliegender Analyse: ________________ kg N/ m3 FM 

 

☐ Der obengenannten Biogasanlage werden keine aus dem oben genannten Öko-Betrieb dort gewachsene 
pflanzliche Erzeugnisse und/oder tierische Exkremente etc. zugeführt. 

oder 

☐ Der oben genannten Biogasanlage werden aus dem oben genannten Öko-Betrieb dort gewachsene 
pflanzliche Erzeugnisse und/oder tierische Exkremente etc. zugeführt. 

Art der pflanzlichen/tierischen Erzeugnissen: ________________________________________ 

Menge der pflanzlichen/tierischen Erzeugnisse: _____________________________________ von ca. _____ha 

Im Austausch dafür erhält der substratliefernde Betrieb Biogasgärreste in gleicher Nährstoffmenge 
(bezogen auf N). 

 
Der Biogasanlagenbetreiber erklärt hiermit, dass er keine anderen als nach der EU Öko VO 2018/848 und der 
der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165 zulässigen Substrate in seiner Biogasanlage fermentiert. 
Eingesetzte Rohstoffe wurden weder aus noch durch gentechnisch veränderte Organismen hergestellt. Tierische 
Wirtschaftsdünger stammen nicht aus industrieller Tierhaltung (es gilt: < 2,5 GV/ha, keine Vollspalten bei 
Schweinen (eingestreute Liegeplätze), keine Käfighaltung bei Geflügel). 
Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich, der Öko-Kontrollstelle jederzeit Einblick in das Betriebstagebuch zu 
gewähren. Bei Verwendung von Zuschlagstoffen ist der abnehmende Biobetrieb rechtzeitig zu informieren. 
Die Aufnahme von Biogasgärresten im ökologischen Betrieb ist nur möglich, wenn der Betrieb einen 
Nährstoffbedarf vorweisen kann. Dieser muss jeweils zur Jahresinspektion durch die Vorlage eines 
ausgeglichenen/negativen Nährstoffsaldos oder einer vergleichbaren Nährstoffbilanz nachgewiesen werden. 
 

      
 

 

Ort, Datum Unterschrift des Öko-Betriebes 

 

      
 

 

Ort, Datum Unterschrift des Biogasanlagenbetreibers 
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